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3Ausgangssituation: Der Tränensee

• Durch 53 a, Abs. 2 UrhG wird das ehemals kostenfreie
Gewohnheitsrecht der Kopienfernleihe tantiemepflichtig:
• „Für die Vervielfältigung und Übermittlung ist dem Urheber eine

angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.“

• Das Problem nach dem Tränensee:
• „Das Wichtigste war natürlich, wieder trocken zu werden: man

beriet sich darüber….
„Ahem!“ sagte die Maus mit gewaltiger Miene. „Seid ihr alle
bereit? Es folgt nun das Allertrockenste, was mir bekannt ist.
Darf ich um allgemeine Ruhe bitten!“ (Lewis Carroll: Alice im Wunderland)



4Es folgt nun das Allertrockenste

• Vertrag zur Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche für den Versand von Kopien im
Leihverkehr nach Leihverkehrsordnung (LVO)
durch der Öffentlichkeit zugängliche
Einrichtungen nach§ 53 a UrhG
=
Gesamtvertrag „Kopienversand im
innerbibliothekarischen Leihverkehr“



5Der Status des Vertrags

• Beschluss der Amtschefskonferenz der Kultusministerien der
Länder vom 15.9.2011 (gut bestätigtes „Gerücht“)

• Ausstehend:
• Zustimmung der Finanzministerkonferenz wegen Auswirkung auf die

Länderhaushalte
• Unterzeichnung des Vertrags durch VG Wort und VG Bild-Kunst und

den Vorsitzenden der Kommission Bibliothekstantiem, Staatsrat Othmer
• Umsetzung der organisatorischen und technischen Regelungen, um

dem Vertrag nachzukommen
• Festlegung einer einheitlichen Vertragsinterpretation



6Die wesentlichen Regelungen

• Vertragsgegenstand (§1): Kopienversand zwischen deutschen zum
Leihverkehr zugelassenen Bibliotheken per Post, Fax oder PDF-
Datei als Anhang einer Email

• Kopien einzelner Artikel = Kopien von Artikeln aus Zeitschriften
oder Zeitungen oder kleiner Teile sonstiger Werke (= max 15%)

• Nicht Vertragsgegenstand:
• Kopiendirektversand und Versand im Rahmen des subito e.V.
• Versand in sonstiger elektronischer Form, wenn ein Pay-Per-View-

Angebot eines Verlages in der EZB nachgewiesen ist.
• Kopienversand als Amtshilfe und innerhalb einer Institution



7Die wesentlichen Regelungen

• Vergütung (§4):
• Pauschalvergütung für 2010 (500.000 € - entspricht dem Betrag für 2008

und 2009) und 2011 (540.000 €) inkl Umsatzsteuer
• Ab 1.1.2012 :1,50 € pro erledigter Bestellung (=> ca. 750.000 € / Jahr)
• Zahlung durch Bund und Länder, Aufteilung zwischen den Ländern

nach Königsteiner Schlüssel
• Leistungen (§2,§5):

• KMK meldet über die Verbünde die Zahl der positiv erledigten
Kopienbestellungen

• Die VG Wort stellt bis zum 31.3. auf dieser Basis eine Rechnung an die
KMK

• 1,3 % werden für den Anteil der urheberrechtsfreien Lieferungen
abgezogen



8Die wesentlichen Regelungen

• Leistungen (§2,§5):
• Meldung der Anzahl der positiv erledigten Bestellungen bis 31.1.

erstmalig für 2012 im Folgejahr. Meldung aller notwendigen
bibliographischen Daten zur Verteilung der Tantieme an die
Rechteinhaber:
• Titel, Autor, Verlag, Jahrgang, Seitenzahl, ISSN oder ISBN



9Was vom Tage übrig bleibt

• Offene Fragen:
• Ist auch der sonstige elektronische Versand an den Endnutzer im

Rahmen der Fernleihe geregelt oder ist das dann Kopiendirektversand?
• Ist damit der Campuslieferdienst als tantiemefrei bestätigt?
• Welchen Anteil zahlt der Bund, welchen die Länder?
• Wer führt die Daten zu einer einheitlichen Lieferung an die VG Wort

zusammen?
• Beinhalten die 1,3 % für urheberrechtsfreie Lieferungen alle

urheberrechtsfreien Lieferungen oder nur den Anteil der Lieferungen
nach 1920 bzw. 1923?

• Sollen nur die Daten der Lieferungen nach 1920 bzw. 1923 erhoben und
übermittelt werden?
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